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In zwei Stellungnahmen hat die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) sich eingehendmit demRegierungsentwurf eines Gesetzes

zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft auseinandergesetzt (Stellungnahmen Nr. 32/2020 und Nr. 33/2020 aus dem Juli). Mit

demunter Experten umstrittenen Entwurf sollen für Straftaten, die aus einemUnternehmen heraus begangenwurden, angemes-

sene Sanktionen geschaffen werden. Die BRAK sieht dies generell kritisch, hat aber auch hinsichtlich der einzelnen Vorschriften

zum Teil starke Bedenken geäußert. Laut ihrer Mitteilung vom 15.7.2020 erachtet sie insbesondere die vorgesehenen Sanktionen

für zu ausufernd. Somüsse etwa der Jahresumsatz des sanktionierten Verbands, nicht des Gesamtkonzerns für die Bemessung der

Sanktion zugrunde gelegt werden. Auch die Bemessungskriterien insgesamt hält die BRAK für problematisch. Zudem sollten aus

Sicht der BRAK zumindest allgemein anerkannte Strukturprinzipien einer wirksamen Compliance-Organisation in die Gesetzesbe-

gründung aufgenommenwerden. Sie regt daher an, dieAnforderungen näher zu definieren. Entschieden lehnt die BRAKes ab, die

Milderung von Sanktionen davon abhängig zumachen, dass Untersuchungsführer und Verteidigung getrennt sind. Für eine Tren-

nung gebe es keinen sachlichen Grund; zudem komme darin ein untragbares generelles Misstrauen gegen die Anwaltschaft, ins-

besonderegegenStrafverteidigerinnenundStrafverteidiger, zumAusdruck.Mit der Frage,welcheneuenPflichten sich für Vorstän-

de und Geschäftsführer aus demVerSanG-E für die präventive und die repressive Compliance ergeben, haben sichNolte/Michaelis

in BB 2020, 1154 ff. auseinandergesetzt. In der aktuellen Ausgabe behandelt von Hesberg die Auswirkungen des Verbandssanktio-

nengesetzes aufdiegesellschaftsrechtlicheOrganisation (international tätiger) Konzerne.

Dr. Martina Koster,

Ressortleiterin
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Entscheidungen
BVerfG: Regelungen zur Bestandsdatenaus-

kunft verfassungswidrig – Bestandsdaten-

auskunft II

Mit Beschluss vom 27.5.2020 – 1 BvR 1873/13,

1 BvR 2618/13 – hat das BVerfG § 113 des Tele-

kommunikationsgesetzes (TKG) und mehrere

Fachgesetze des Bundes, die die manuelle Be-

standsdatenauskunft regeln, für verfassungswid-

rig erklärt. Sieverletzendiebeschwerdeführenden

Inhaber von Telefon- und Internetanschlüssen in

ihren Grundrechten auf informationelle Selbstbe-

stimmung sowie auf Wahrung des Telekommuni-

kationsgeheimnisses (Art. 10Abs. 1GG).
(PM BVerfG Nr. 61/2020 vom 17.7.2020)

BGH:RechtaufVergessenwerden–Pflichtvon

GooglezurAuslistunghängtvonumfassender

GrundrechtsabwägungimEinzelfallab

Mit zwei Urteilen vom 27.7. 2020 – VI ZR 405/18

und VI ZR 476/18 – hat der BGH darüber ent-

schieden, ob Goggle negative Suchergebnisse

im Internet löschen muss.

ImVerfahrenVIZR405/18gingesumdieFrage,ob

Links zu kritischenArtikeln aus der Trefferliste ent-

fernt werden müssen. Der BGH führt hierzu aus,

dass der Auslistungsanspruch aus Art. 17 Abs. 1

DS-GVO eine umfassende Grundrechtsabwägung

erfordert, die auf der Grundlage aller relevanten

Umstände des Einzelfalles und unter Berücksichti-

gungder Schwere des Eingriffs in die Grundrechte

der betroffenen Person einerseits (Art. 7, 8 GRCh),

der Grundrechte der Beklagten, der Interessen ih-

rerNutzer undderÖffentlichkeit sowie derGrund-

rechte der Anbieter der in den beanstandeten Er-

gebnislinks nachgewiesenen Inhalte andererseits

(Art. 11,16GRCh)vorzunehmenist.Da imRahmen

dieser Abwägung die Meinungsfreiheit der durch

die Entscheidung belasteten Inhalteanbieter als

unmittelbar betroffenes Grundrecht in die Abwä-

gung einzubeziehen ist, gilt keine Vermutung ei-

nes Vorrangs der Schutzinteressen des Betroffe-

nen, sondern sind die sich gegenüberstehenden

Grundrechte gleichberechtigt miteinander abzu-

wägen. Aus diesem Gebot der gleichberechtigten

Abwägung folgt aber auch, dass der Verantwortli-

che einer Suchmaschine nicht erst dann tätigwer-

denmuss, wenn er von einer offensichtlichen und

aufdenerstenBlickklarerkennbarenRechtsverlet-

zung des Betroffenen Kenntnis erlangt. An seiner

noch zur Rechtslage vor Inkrafttreten der DS-GVO

entwickelten gegenteiligen Rechtsprechung (Se-

natsurteil vom 27.2.2018 – VI ZR 489/16, BGHZ

217, 350, 363 Rn. 36 i.V. m. 370 f. Rn. 52) hält der

Senat insoweitnicht fest.

Im Verfahren VI ZR 476/18 setzte der BGH das

Verfahren aus und legte dem EuGH zentrale Fra-

gen zur Vorabentscheidung vor. Geklärt werden

soll zum einen, was passieren soll, wenn umstrit-

ten ist, ob die verlinkte Berichterstattung wahr ist

oder falsch. Zum anderen geht es um kleine Vor-

schaubilder („Thumbnails“), die in der Trefferliste

auftauchen, ohne dass der Kontext ersichtlich ist.
(PM BGH Nr. 095/2020 vom 27.7.2020)

OLG Düsseldorf: Kein Recht des Antragstel-

lers eines Spruchverfahrens auf Ablehnung

eines sachverständigen Prüfers

Den Antragstellern eines Spruchverfahrens steht

kein Recht auf Ablehnung des sachverständigen

Prüfers oder der für ihn tätigen Wirtschaftsprü-

fer aus §§ 17 SpruchG, 30 Abs. 1 FamFG, 406

Abs. 1, 42 Abs. 2 ZPO zu.

OLG Düsseldorf, Beschluss vom 8.6.2020 –

I-26 W 7/20 [AktG]
(Amtlicher Leitsatz)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-1729-1

unterwww.betriebs-berater.de

KG Berlin: Tod eines GbR-Gesellschafters –

ÜbergangderBuchpositionaufdenErben

1. Nach dem Tod eines GbR-Gesellschafters kann

dasGrundbuchaufBewilligungseinesErbennebst

Tatsachenangaben berichtigt werden, aus denen

sichergibt, dassesdurchdiebewilligteEintragung

richtig wird („schlüssige Darlegung der Unrichtig-

keit“).DieBuchpositiondesverstorbenenGbR-Ge-

sellschafters geht immer auf den Erbenüber (Fort-

führung von Senat, NZG 2016, 555). Soll der Ver-

storbene ersatzlos gelöschtwerden, bedarf es kei-

ner Bewilligung der weiteren eingetragenen

Gesellschafter (Fortführung von Senat FGPrax

2011, 217; 2015, 153).

2. Das Grundbuch kann nicht auf Grund privat-

schriftlicher Erklärungen berichtigt werden,

wenn diese ohne weiteres in der Form des § 29

Abs. 1 GBO abgegeben werden könnten (entge-

gen OLG München, NZG 2020, 191).

KG Berlin, Beschluss vom 8.7.2020 – 1 W 35/20
(Amtliche Leitsätze)

Volltext:BB-ONLINE BBL2020-1729-2

unterwww.betriebs-berater.de

Verwaltung
BKartA: Gemeinsame Anzeigenvermarktung

von SZ und FAZ – fusionskontrollrechtliche

Freigabe erfolgt

Das Bundeskartellamt hat die Gründung eines

Gemeinschaftsunternehmens von Süddeutscher

Zeitung GmbH und Frankfurter Allgemeinen Zei-

tung GmbH zur gemeinsamen Vermarktung

überregionaler Anzeigen fusionskontrollrecht-

lich freigegeben. Die Prüfung der Kooperation

nach dem Kartellverbot dauert jedoch noch an.
(Meldung BKartA vom 28.7.2020)

EU-Kommission: Fahrplan zu den Anforde-

rungen von Künstlicher Intelligenz veröf-

fentlicht

Die Europäische Kommission hat am 23.7.2020

einen Fahrplan zu den Anforderungen von

Künstlicher Intelligenz (KI) veröffentlicht. Interes-

senträger haben bis 10.9.2020 die Gelegenheit,

dazu Stellung zu nehmen.
(BRAK-NL „Nachrichten aus Brüssel“ Ausgabe 13/2020 v.
24.7.2020)
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